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SBir fönnen babei einige Uitüollfommcnfeeiten leidjt

übergefeen; nur möefeten wir ben SBunftfe attSfprc*

dien, baft btefc ättftcren Soften auS 4 ftatt auS 3

SRann würben gebilbet werben. ©S würbe bieS ber

Sruppe in ber Siraittcurfettc enlfpre*cn.
sJüir unfererfeitS würben in biefer ßufammen*

fe|jung eine Sercinfa*ttng erbtiden, ba alSbann bie

SRottcn niefet brau*ten jerriffen jit werben»

Sem SBitnfdjc beS Gerrit Secomte, baft bur* bai*
bige ©infüferung biefeS OtegletnentS bem ewigen Sro*
oiforium, unter weldjem bte Slrmee bcrmalen leibet,
ein ©ttbe gcma*t werbe, ftfelieften aud) wir unS an.

C. D.

lieber bte Heranbildung tima Uolftefeeerrs.

(gottfefcung.)

4. 9tufcen ntilitärif*er nnb gpmnaftif*er Uebun¬

gen für bie Sugenb.

SBir fealten jebe ©efeule, wo niefet bur* einen

Suniplafs an* für bie förperli*e ©ntwidlung ber

jungen Seute Sorge getragen wirb, für eine man*
gelfeafte. Sur* bie ftjjenbe SebcnSweife unb ben

SRangel att freier Bewegung wirb ber Keim ju
man*em Uebel gelegt, wel*eS In fpätern 3afercn

traurige golgen feerbeifüfert.
SBenn eine finftere bcfpotif*e SRegierung ein ent*

nerütcS, üerfrüppclteS ©ef*lc*t feeranjiefeen wollte,
um eS leiefeter na* SBillfür unb Saune lenfen ju
fönnen, fte brauefete feinen anbern SBeg einjuftfela*

gen als jenen, wcl*en wir bei ben SolfSftfeulen ber

meiftett Stäbte bereits betreten ftnben.

©ine SRepubltf aber, wel*e auf ein BolfSfecer ifere

Kraft grünbet, brau*t eine fräftige 3ugcnb. ScS

freien Staates freier Bürger muft fräftig unb ge*

funb an Seife unb Seele fein. So* nur in einem

gefunben Körper wofent eine gefunbe Seele.
©S ift üictfa* bie Bemerfung gema*t worben,

baft bie 3ugcnb ju üiel in Stuben fifct unb atleS

langiamer erlernt als cS geftfeefeen fonnte.

3cben Sag eine Stunbe Surnen würbe fefer oor*
tfeeilfeaft auf bie förperli*e ©ntwidlung ber jungen
Seute einwirfen.

SBenn eine jebe SBo*e aufterbem ein fealber Sag
ntilitärtftfeen Uebungen gewibmet würbe, würbe bie*

feS ft*crli* bie anbern Sefergegenftänbe ni*t beein*

traefetigen.
Som 12. bis jum 16. Safer würben ft* (in 4

Saferen) gegen 500 Stunben Sumunterri*t erge*
ben, wenn wir bie SBinterSjeit baüon abftfetagen;
ebenfo würben wir für baS ©rerjieren unb bie an*
bern friegeriftfeen Hebungen wieber gegen 400 Stun*
ben üerfügbar befealten. Si*er Hefte ft* itt biefer

ßeit etwaS leiften.

3m SBinter fönnten aufterbem Sfeeoricn über 3n*
nem* unb SBadjbicnft gefealten unb bur* attffüfe*
rung üon militäriftfeen Seifpielen über fricgcrif*e
Sugenb, ®cf*idli*feit in Kriegsfällen ttnb in ftfewie*

rigen Unternefemungcn, üieleS jur ©rwedung beS

fricgerifdjcit ©eifteS gewirft werben.
Bei inilbercr SBüterung Heften ft*, wenigftenS für

bie obertt Klaffen, tlebungSmärf*e u. bergl. üor*
nefemen.

SBenn ft* au* in jebem Sorf ein SRantt ftnben
wirb, ber einem Sitfcenb Buben ben nötfeigen Utt*
terrl*t in ben erften ©lemeutcu beS Solbatenunter*
ridjtS geben fann, fo fonnte in groften Sörfern unb
in Stäbten, überfeaupt ba, Wo eine groftere anjafel
junger Seute oorfeanben ift, bie Seitung beS Unter*
ri*tS einem befonbern Snftruftoren aufgetragen wer*
ben; au* brauefete man fi* ba niefet auf bie ©lc*
mente ju befeferünfen, ble Uebungen in ber Kom*
pagnie, ber Sagerbienft, Bilbung üon Ketten, ifere

Bewegungen, baS Sammeln, bie Kenntnift ber Sig*
nale, ber Si*erfeeitSbienft, baS aufftetten oon gelb*
wachen unb Sorpoften, baS Serfealten auf S«troull=
len, baS ablofen üon Soften, UebungSmärftfee, ber

Sienft im Sager unb Biüttaf, bie anlegung oott
gelbftfeatijen u. f. w. fonnte fo üiel eS ßeit unb
Umftättbe ertauben, geübt werben.

SBel* ein auSgcjei*neteS SIRaterial würben wir
bei fol*em Sorgefeen für unfere armee erfealten!

So* für bte tnilttäriftfee ©rjiefeung unb auSbil*
bung ber Sugenb ift bis jefct bei unS niefet baS ge*
ftfeefeen, was teufet featte geftfeefeen fönnen!

5. €*eibenf*iefen, Surnen, fingen, @dbt«»ti>:•

gen u. f. to.

SBenn au* bur* bie ©rjiefeung ber 3ugenb ber

©runbftein ju ber SBeferfraft eines Staates gelegt

wirb, fo »erbient bo* atteS, waS geeignet tft ben

militäriftfeen ©eift uttb bie friegeriftfee Uebung au*
in fpätern Saferen jtt erfealten, alle aufmetffamfeit.

SBenben wir unS bafeer nun ju jenen unferer na*
tionaten ©ebräu*en unb BolfSbeluftigungen, weld)c

für unfere SBeferfraft niefet ofene SRufcen ftttb, wenn

fte itt eine jwedmäftige SRi*tung gebra*t werben;

Sie auSbilbung beS SRefruten fann um fo ftfenel*

ter bewirft werben, je mefer ft* biefelben, fowofel

na* iferer pfesjfiftfeen Beftfeaffenfeeit als na* iferen

bereits früfeer jwedmäftig entwidelten anlagen jum
KriegSbtenfte eignen.

©uibert fagt: „SBenn man nur ftarfe, feerjfeafte

unb muntere Bauern feat, bie an baS ©eräuf* ber

SBaffen gewöfent ftnb «nb mit benfelben umjugefecn

wiffen, fo wirb man mit einer guten StSjiplin unb

geftfeidten Dfftjieren in furjer ßeit gute Solbaten
bilben fönnen."

Unfer nationales S*eibenf*ieften ift unferem

Solfe, waS bie olfeinpiftfeen Spiele bem grie*if*en
waren. SBie jene feat au* biefeS einen nüp*en
©inftuft auf baS KriegSwcfen.

SaS S*cibenf*ieften erfeält unfer Solf im ©t*
brau*e ber SBaffen unb wirb, itt angemeffener SBeife

betrieben, unferem $text im Krieg oon groftem SRu*
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Wir könncn dabci cinigc Unvollkommcnheiten lcicht

übcrgchcn; nur möchtcn wir dcn Wunsch aussprc-
chc», daß diese äußeren Posten aus 4 statt aus 3

Mann würdcn gebildet wcrdcn. ES würde dics der

Truppe in dcr Tiraillcurkettc cnlsprechcn.

Wir unsererseits würden in dicscr Zusammensetzung

cinc Bcrcinfachung crblickcn, da alsdann dic

Rotten nicht brauchten zerrissen zu wcrdcn.

Dem Wunsche des Herrn Lecomte, daß durch baldige

Einführung dieses Rcglemcnts dcm ewigen
Provisorium, unter welchem die Armee dermalen leidet,
cin Ende gemacht wcrdc, schlichen auch wir uns an.

O. 0.

Ueber die Heranbildung eines Volksheeres.

(Fortsetzung.)

4. Nutzen militärischer »nd gymnastischer Uebun»

gen für die Jugend.

Wir halten jede Schule, wo nicht durch einen

Turnplatz auch für die körperliche Entwicklung der

jungcn Leute Sorge getragen wird, für cine

mangelhafte. Durch die sitzende Lebensweise und den

Mangel an freier Bcwcgung wird der Kcim zu
manchem Uebel gelegt, welches in spätern Jahren
traurige Folgen herbeiführt.

Wenn einc finstere despotische Regierung cin

entnervtes, verkrüppeltes Gcschlccht heranzichen wollte,
um es lcichtcr nach Wittkür und Laune lenken zu
könncn, sie brauchte keinen andern Wcg einzuschlagen

als jcncn, welchen wir bei den Volksschillen dcr

meisten Städte bereits betreten finden.
Eine Republik aber, welche auf cin Volkshcer ihrc

Kraft gründet, braucht eine kräftige Jugend. Dcs

frcicn Staates freier Bürger muß kräftig und
gesund an Lcib und Scele sein. Doch nur in einem

gesunden Körpcr wohnt eine gesunde Seele.

Es ist vielfach die Bemerkung gemacht worden,
daß die Jugend zu viel in Stuben sttzt und Alles
langsamer crlernt als cs gefchehen könnte.

Jeden Tag einc Stunde Turnen würde sehr

vortheilhaft auf die körperliche Entwicklung der jungen
Leute einwirken.

Wcnn eine jede Woche außerdem ein halber Tag
militärische» Uebungen gewidmet würde, würde dieses

sicherlich die andern Lehrgegenstände nicht
beeinträchtigen.

Vom 12. bis zum 16. Jahr würden sich (in 4
Jahren) gegen 500 Stunden Turnunterricht ergeben,

wcnn wir die Winterszeit davon abschlagen;
ebenso würden wir für das Excrzieren und die

andern kriegerischen Uebungen wieder gegen 400 Stunden

verfügbar behalten. Sicher ließe sich in dieser

Zeit etwas leisten.

Im Wintcr könnten außerdem Theorien über

Innern- und Wachdienst gehalten und durch Aufführung

von militärischen Beispielen übcr kricgcrische

Tugcnd, Gcschicklichkcit in Kriegsfällen und in schwierige

Untcrnchmungcn, vielcs zur Erweckung des

kricgcrischcn Geistes gewirkt werden.
Bei milderer Witterung ließen sich, wenigstens für

die obern Klassen, Uebungsmärsche u. dergl.
vornehmen.

Wenn sich auch in jcdcm Dorf ein Mann finden
wird, der einem Dutzend Buben den nöthigen
Unterricht in den ersten Elementen des Soldatcnunter-
richts geben kann, so könnte in großcn Dörfcrn und
in Städten, überhaupt da, wo eine größere Anzahl
jungcr Leute vorhanden ist, die Leitung des Unterrichts

einem besondern Jnstruktoren aufgetragen werden;

auch brauchte man stch da nicht auf die
Elemente zu beschränken, die Uebungen in der

Kompagnie, der Jägerdienst, Bildung von Ketten, ihre
Bewegungen, das Sammeln, die Kenntniß dcr Signale,

der Sicherheitsdienst, das Aufstellen von
Feldwachen und Vorposten, das Verhalten auf Patrouillen,

das Ablösen von Posten, Uebungsmärsche, der

Dienst im Lager nnd Bivuak, die Anlegung von
Feldschanzcn u. s. w. könnte so viel es Zeit und
Umstände erlaubcn, gcübt werden.

Welch ein ausgezeichnetes Material würden wir
bei solchem Vorgehen für unsere Armce erhalten!

Doch für die militärische Erzichung und Ausbildung

der Jugend ist bis jetzt bei uns nicht das

geschehen, was leicht hätte geschehen können!

S. Tcheibenschießen, Turnen, Ringen, Schwit ¬

zen u. s. w.

Wenn auch durch die Erziehung der Jugend dcr

Grundstein zn der Wehrkraft eines Staates gelegt

wird, so verdient doch alles, was geeignet ist den

militärische» Geist und die kriegerische Uebung auch

in spätern Jahren zu crhaltcn, alle Aufmerksamkeit.
Wenden wir uns daher nun zu jenen unserer

nationalen Gebräuchen und Volksbelustigungen, welche

für unsere Wehrkraft nicht ohne Nutzen sind, wenn
sie in eine zweckmäßige Richtung gebracht wcrden.

Die Ausbildung des Rekruten kann um so schneller

bewirkt werden, je mehr sich dieselben, sowohl

nach ihrer physischen Beschaffenheit als nach ihren
bcrcits früher zweckmäßig entwickelten Anlagen zum

Kriegsdienste eignen.

Guibert sagt: «Wenn man nur starke, herzhafte

und muntere Bauern hat, die an das Geräusch der

Waffen gewöhnt sind und mit denselben umzugehen

wissen, so wird man mit einer guten Disziplin und

geschickten Ofstzieren in kurzer Zeit gute Soldaten
bilden können."

Unser nationales Scheibenschießen ist unserem

Volke, was die olympischen Spiele dem griechischen

waren. Wie jene hat auch dieses einen nützlichen

Einfluß auf das Kriegswesen.
Das Scheibenschießen erhält unser Volk im

Gebrauche der Waffen und wird, in angemessener Weise

betrieben, unserem Heere im Krieg von großem Nu-
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fcen feitt. Unfer Solf fann in biefer Bejiefeung an* j
bern jum Sorbilbe bienen.

Sie S*üfccn muffen ft* aber niefet nur auf grö*
ftere Siftanjen, fonbern au* auf unbeftimmte Sl*
ftanjen, unter ocrf*iebcnen Serfeältniffen unb fowofel
auf fefte als bewegli*e S*eiben ju f*ieften, üben.
Sen« nur fo wirb baS S*etbenf*ieften einen wirf*
liefeen Sortfecil im Kriege gewäferen.

SBie wenig oon biegen Stanbftfeüfeen Im gelbe
aber ju erwarten fei, baüon feaben bie geringen Ser*
lüfte (bei einem ungemein groften SBerferau* an
SRunition) in ben ©efeefeten bei ben SBirren in ber

S*weij in bett 3aferen 1845—47 feinlängli*e Be*
weife geliefert.

auS biefem ©runbe oerbienen, wenn baS natio*
nale S*eibenf*ieftcn niefet nur eine SolfSbelufti*
gung, fonbern einen wirfli*en SRufcen für ben Krieg
feaben foll, bie gelbftfeüfccttüereltte atte aufmunterung.
Bei biefen feat ft* eine jeitgcmäfte, freie unb ben

anforberungen beS Krieges mefer entfprecfeenbe an*
t*auungSweife Bafen gcbro*en. an bem Sage ber

©efafer werben ble gelbftfeüfcen ifere ferntreffenben
SBaffen jum S*ufee beS SatertanbeS wofel ju feanb*
feaben oerftefeen unb gewtft wirb man*e ft*ertref*
fenbe Kugel üon geübter #anb entfenbet in bie

feinblicfeen SReifeen ftfelagett.

SIRit greuben begrüftten wir bafeer ben Beftfeluft
ber BunbeSoerfammlung, wct*er bie Unterftüfcung
ber freiwilligen S*ieftoereine, wel*e ft* mit orbon*
nanjmäftigen geuerwaffen üben, normirtc.

So* fo groften SBertfe wir au* auf guteS S*ie=
ften legen, fo tft bo* bamit no* niefet atteS getfean.

Sm Krieg Wirb au* bie pfetyftftfee Kraft unb auS*
bauer in anfpru* genommen. Siefe fann afeer nur
bur* öftere Uebung entwidelt werben. ©S wäre
bafeer oon groftem Sortfeeit, wenn ft* baS Sanbüolf
in ber ©femnaftif, baS feeiftt im S*wingen, Saufen,
im Klettern unb SRingen üben mö*te. SiefeS Hefte

ft* am lei*teften errei*en, wenn man ftfeon bei bex

3ugenb ben ©eftfemad für förperli*e Uebungen
wedt.

Seiber fommt baS S*wingen, wel*eS früfeer bei

unferen ©ebirgSüötfem fefer gebräu*ll* war, immer
mefer ab.

©S Wäre beS Serfu*eS wertfe, bie SBieberbelebung
beSfelben bur* auSfefcen üon Steifen unb fräftige
Unterftüfjung ber Sumocreine anjuftreben.

Si*erli* oerbienen Uebungen, Wel*e bte Körper*
fräfte entwideln, feine geringere Bea*tung als bie

Wirffante ^anbljabung ber SBaffen.

©eneral ©taufewlfc fagt: „Ser Krieg ift baS ©e*
biet förperli*er anftrengungen unb Seiben, um ba*

bur* niefet ju ©runbe geri*tet ju werben, bebarf
eS einer gewiffen Kraft beS Körpers unb ber Seele,
bfe angeboren ober eingeübt, glei*gültig bagegen

ma*t. SRit biefen ©igenftfeaften unter ber bloften

güferung beS gefunben SerftanbeS ift ber SIRenf*
ftfeott ein tü*tigeS SBerfjeug jum Kriege."

3n einem Solfe, wel*eS feine ftefeenbe armee feat,

bafeer feine ©riftenj felbft oertfeeiblgen muft, ift eS

bringenb geboten, alle biefe Kräfte j« entwideln,

atteS ju forbern unb ju unterftüfccn, waS ju biefer

©ntwidlung beitragen fann.
Bei ©cbirgSüölfem, wel*e unglei* friegeriftfeer

als jene ber ©bene ftnb, ift ber friegeriftfee ©eift
lei*t ju weden. BefonberS wenn fte längere ßeit
frei unb glüdli* na* eigenen ©efefcen gelebt feaben,
werben fte ft* willig friegeriftfeen Uebungen unter*
jiefeen, wenn fte bereu SRotfewenbigfeit, um ifere grei*
feeit unb Unabfeängigfeit in ber Stunbe ber ©efafer

ju oertfeeibigen, erfennen.

So* au* feier muft ber 3«"pulS üon ber SRegie*

rung auSgefeen.

6. SluSbilbung ber Dfftjiere.

' SiS jefct feaben wir nur bfe SRittel befproefeen

unferer Sugenb einen üaterlanbSliefeenbeit friegeri*
fefeen ©eift einjupftanjen unb biefeS Solf in ber Ue*

bung ber SBaffen jtt erfealten.

So* baS $eex umfaftt niefet nur Streiter, eS be*

barf auch ber anfüferer. Sieg unb SRieberlage feän*

gen meiftenS üon ben güferem ab.

SaS befte Snftrument in unerfaferener £>anb nüfjt
ni*tS, bo* fetbft mit einem mangelfeaften wirb bie

£anb beS KünftlerS oft no* ©rofteS leiften.
©in $eer ofene einen tüchtigen BefefelSfeafeer tft

ein Knopf ofene Kopf. SBie mit bem &eer im ©ro*
ften ift eS mit jebem einjelnen Sruppenförper im
Kleinen. Som armeeforpS bis jur einjelnen Kom*
pagnie ma*t ft* biefelbe SRotfewenbigfeit einer gtt*
ten güferung füfetbar.

,,©ute Dfftjiere ma*en gute Sruppe«", ift ein

Sprt*wort, wel*eS jeber ßeit feine ©eltung bewäfert
feat unb ftetS feewaferett wirb.

©in Bataitton, wel*cS tü*tige Dfftjiere unb Un*
terofftjicre befifct, Wenn bie auSbilbung ber SRann*
fefeaft ju anfang beS gelbjugeS nur mangetfeaft wäre,
würbe benno* eferenooll beftefeen. 3« furjer ßeit
werben unter guter güferung junge SRefruten ft* jit
tüefetigen Kriegern feeranbilben.

©eneral SBtttifen fagt: „©mgebenf, baft bie ganje
unermeftli* wi*tlge güferung üom ßuge an bis

feinauf jum amtee*Kommanbo gegeben ift «nb üon
ifem alfo überall im Kleinen wte im ©roften Sieg
ober SRieberlage abfeängt, fo fann ni*t lehfet ju üiel

für bie friegSwiffenf*aftli*e auSbilbung ber Dffi*
jiere geftfeefeen."

SBenn au* bie anforberungen an bie Kenntniffe
eineS DfftjierS nieberer ©rabe befefeeiben ftnb, fo

erweitert ft* bo* für bie feöfeern BefefelSfeaberftetten

ber KretS ber notfewenbigen Kenntniffe.

©anj abgefefeen oon ben Dfftjieren, wel*e jum
Kommanbo ber groften $eereStfeeile berufen ftnb,
fönnen au* bie Kenntniffe, wel*e üon bem ©enie*,
artitterle* ober ©eneralftabSoffijier geforbert werben

muffen, unmögli* in einigen Stunben erworben

werben.

Selbft Sölfer, wel*e ifer SBeferwefen auf attge*
ineine SBeferpfti*t grünben ober beren ntilitäriftfee
Snftttutfonen fte bem BolfSfeeere nafeern, feaben bfe

SRotfewenbigfeit befonberer SRilitärbttbungSanftaltcn
anerfannt. 3n ber S*welj attein ift auS ©rünbeu
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tzen sei». Unser Volk kann in dieser Beziehung an-,
dern zum Vorbilde dienen.

Die Schützen müsscn sich aber nicht nur auf größere

Distanzen, sondern auch auf unbestimmte
Distanzen, uuter verschiedenen Verhältnissen und sowohl
auf feste als bewegliche Scheiben zu schießen, üben.
Denn nur so wird das Scheibenschießen einen
wirklichen Vortheil im Kriege gewähren.

Wie wenig von bloßen Standschützen im Felde
aber zu erwarten sei, davon haben die geringen Verluste

(bei einem ungemein großcn Verbrauch an
Munition) in den Gefechten bei den Wirren in der

Schweiz in den Jahren 1845—47 hinlängliche
Beweise geliefert.

Ans diesem Grunde verdienen, wenn das nationale

Scheibenschießen nicht nur eine Volksbelustigung,

sondern einen wirklichen Nutzen für den Krieg
haben soll, die Feldschützcnvereine alle Aufmunterung.
Bei diesen hat sich eine zeitgemäße, freie und den

Anforderungen des Krieges mehr entsprechende

Anschauungsweise Bahn gebrochen. An dem Tage der

Gefahr wcrden die Feldschützen ihre ferntreffenden
Waffen zum Schutze des Vaterlandes wohl zu handhaben

verstehen und gewiß wird manche sichertreffende

Kugel von geübter Hand entsendet in die

feindlichen Reihen schlagen.

Mit Freuden begrüßten wir daher den Beschluß
der Bundesversammlung, wclchcr die Unterstützung
der freiwilligen Schießvereine, welche sich mit
ordonnanzmäßigen Fcucrwaffcn üben, normirtc.

Doch so großen Werth wir auch auf guteS Schießen

legen, so ist doch damit noch nicht alles gethan.

Im Krieg wird auch die physische Kraft und
Ausdauer in Anspruch genommen. Diese kann aber nur
durch öftere Uebung entwickelt werden. Es wäre
daher von großem Vortheil, wcnn sich das Landvolk
in der Gymnastik, das heißt im Schwingen, Laufen,
im Klettern und Ringen üben möchte. Dieses ließe

sich am leichtesten erreichen, wenn man schon bei der

Jugend den Geschmack für körperliche Uebungen
weckt.

Leider kommt das Schwingen, welches früher bci

unseren Gebirgsvölkern sehr gebräuchlich war, immer
mehr ab.

Es wäre des Versuches werth, die Wiederbelebung
desselben durch Aussetzen von Preisen und kräftige
Unterstützung der Turnvereine anzustreben.

Sicherlich verdienen Uebungen, welche die Körperkräfte

entwickeln, keine geringere Beachtung als die

wirksame Handhabung der Waffen.

General Clausewitz sagt: „Der Krieg ist das Gebiet

körperlicher Anstrengungen und Leiden, um
dadurch nicht zu Grunde gerichtet zu werden, bedarf
es einer gewissen Kraft des Körpers und der Seele,
die angeboren oder cingcübt, gleichgültig dagegen

macht. Mit diesen Eigenschaften unter der bloßen

Führung deS gesunden Verstandes ist der Mensch
schon ein tüchtiges Werkzeug zum Kriege."

In einem Volke, welches keine stehende Armee hat,
daher seine Existenz selbst vertheidigen muß, ist es

dringend geboten, alle diese Kräfte zu entwickeln,

alles zu fördern und zu unterstützcn, was zu dieser

Entwicklung beitragen kann.
Bei Gebirgsvölkern, welche ungleich kriegerischer

als jene der Ebene sind, ist der kriegerische Gcist
lcicht zu wccken. Bcsonders wenn sie längere Zeit
frei und glücklich nach eigenen Gesetzen gelebt haben,
wcrden sie sich willig kriegerischen Ucbungcn
unterziehen, wenn sie deren Nothwendigkeit, um ihre Freiheit

und Unabhängigkeit in der Stunde der Gefahr
zu vertheidigen, erkennen.

Doch auch hier muß der Impuls von der Regierung

ausgehen.

S. Ausbildung der Offiziere.

Bis jetzt haben wir nur die Mittel besprochen

unferer Jugend einen vaterlandsliebenden kriegerischen

Geist einzupflanzen und dieses Volk in der

Uebung der Waffen zu erhalten.
Doch das Heer umfaßt nicht nur Streiter, es

bedarf auch der Anführer. Sieg und Niederlage hängen

meistens von den Führern ab.

Das beste Instrument in unerfahrener Hand nützt
nichts, doch selbst mit einem mangelhaften wird die

Hand des Künstlers oft noch Großes leisten.

Ein Heer ohne einen tüchtigen Befehlshaber ist
ein Knopf ohne Kopf. Wie mit dem Heer im Großen

ist es mit jedem einzelnen Truppenkörper im
Kleinen. Vom Armeekorps bis zur einzelnen
Kompagnie macht stch dieselbe Nothwendigkeit eincr guten

Führung fühlbar.
„Gute Offiziere machen gute Truppen", ist ein

Sprichwort, welches jcdcr Zeit seine Geltung bewährt
hat und stets bewähren wird.

Ein Bataillon, welches tüchtige Offiziere und
Unteroffiziere befitzt, wenn die Ausbildung der Mannschaft

zu Anfang des Feldzuges nur mangelhaft wäre,
würde dennoch ehrenvoll bestehen. In kurzer Zeit
werden unter guter Führung junge Rekruten sich zu
tüchtigen Kriegern heranbilden.

General Willisen sagt: „Eingedenk, daß die ganze
unermeßlich wichtige Führung vom Zuge an bis

hinauf zum Armee-Kommando gegeben ist und von
ihm also überall im Kleinen wie im Großen Sieg
oder Niederlage abhängt, so kann nicht leicht zu viel
für die kriegswissenschaftliche Ausbildung der Offiziere

geschehen."

Wenn auch die Anforderungen an die Kenntnisse
eines Offiziers niederer Grade bcscheiden sind, so

erweitert sich doch für die höhern Befehlshaberstellen
der Kreis der nothwendigen Kenntnisse.

Ganz abgesehen von den Offizieren, welche zum
Kommando der großen Heercstheile berufen sind,
können auch die Kenntnisse, welche von dem Genie-,
Artillerie- oder Gcneralstabsoffizier gefordert werdcn

müssen, unmöglich in einigen Stunden erworben

werden.

Selbst Völker, welche ihr Wehrwesen auf
allgemeine Wehrpflicht gründen oder deren militärische

Institutionen sie dem Volksheere nähern, haben die

Nothwendigkeit besonderer Militärbildungsanstaltcn
anerkannt. In der Schweiz allein ist aus Gründen



— 168 —
ber Defonomie in biefer Bejiefeung bis jefct wenig
ober gar ni*tS geftfeefeen.

Son groftem SRufcen würbe eine ntilitäriftfee £o*=
ftfeule fein, um jenen, Wel*c ft* ju Dberiuftrufto*
ren, ©eneralftabSofftjlercn grünbli* auSbitben unb ju
feöfecrn ©feargett befäfeigcn wotten, ©elegenbeit ju
geben, ft* bie nötfeigen Kenntniffe ju erwerben.
atterbingS würbe biefeS bebeutenbe SRittel erforbern,
bo* würbe au* ber SRufcen fefer groft fein.

ßum SRinbeften tiefte eS ft* bur* @rri*tung ei*
ncS SeferftufelS ber KricgSwiffenf*aft an bem Soll)*
te*nifum (ober ber Unioerfttät) febr üiel SRüfclt*eS
unb mit ücrfeältniftmäftig geringen Dpfern erjielen.

$ier fonnte Strategie, Saftif, Drganifation, SRi*

litärgeograpfeie, KriegSgef*i*te, artilleriewiffenf*af*
ten, gelb* unb permanente Befeftigung, Stonier*
bienft, SRilltäroerwaltung, 3Rtlitärftrafre*tc;pflege,
SIRtlitärmebijinalwefett, ®eneralftabS*SBiffenf*aften,
Serratnlefere, SBaffenlcfere «. f. w. gclefert werbe«.

3eber S*weijer, ber bie #o*f*ule bef«*t, follte
üerpfti*tet fein, üon biefen Sorlefungen fene ju be*

fu*en, wel*e ©egenftanbe bebanbeln, wel*e für bie

SIRilitärftette, bie er fpäter aufhebt, notfewenbig ober

nüfcti* erftfeeinett.

(gortfefcung folgt.)

3nftr»ktion für btn ©btrinftruktor btt
Äa«alteric.

(Som 25. Körnung 1866.)

SaS eibgenofftfefee SRilitärbepartement feat in golge
ber ifem oom ftfeweij. BunbeSratfee unterm 16. |)or=
nung 1866 ertfeeilten Sottma*t na*ftefeenbe 3n=
ftruftion erlaffen:

art. 1. Ser Dberinftruftor ber Kaüatterie ftefet

unmittelbar unter bem eibgen. Dberften ber Kaoal*
lerie, unb empfängt üon biefem alle auf feinen ©e*
ftfeäftSfreiS bejügli*en SBeifungen unb Befefele.

art. 2. Serfelbe leitet unb beaufftefetigt ben

Unterrt*t, ben Sienft unb ble SiSjiptin ber Kaoal*
leriewaffe unb ri*tet babei fein befonbereS äugen*
nterf auf bie genaue Beoba*tung ber beftefeenben

SReglemente, auf mögli*fte ©infealtung ber betreffen*
ben Sübgetattfäfce; ferner auf gute Sfte^ unb mög*

li*fte S*onung ber Sferbe im 3ntereffe ber Ser*
waltung.

art. 3. Ser Unterri*t ber DfftjierSafpiranten
II. Klaffe Hegt bem Dberinftruftor befonberS ob;
ebenfo ftefet er etwaigen befonbern DffijierSfurfen
(mit auSnafeme beS DfftjlerSfurfeS in Sfeun) unb
ber UnterofftjferSftfeule bireft oor.

Sm Ucbrigen leitet er bie wi*tigften Kaoatterie*
SRefrutettftfeuIen, fo Weit tfeunli*, tn Serfon unb
überwa*t inbireft ben Unterrt*t auf ben übrigen

SBaffenpläfeett (SRefrutenf*ulen «nb gröftern SBie*

berfeotungSfurfen) je na* ©rforbernift bur* Befu*
biefer Kurfe ober bur* ©inft*t ber SageSbefefele,
IRapporte ic. unb bafeerige SBeifungen an bie S*ut*
fommanbanten. $ieju feat er jebo* bie ©rmä*ti*
gung beS Dberften ber Kaüatterie einjufeolen, ber

barüber att baS eibgen. SRilitärbepartement referirt.

art. 4. ©r ift Borgefefcter beS 3nftmftionSforpS
ber Kaoatterie unb beforgt beffen gefeörige Sertfeei*
lung auf bie SuftruftionSpläfce, ju wel*em Befeufc
er alljäferli* im SBintermonat bem Dberften ber Ra*
üaüerie einen Sorftfelag für bie Bertfeeilung für baS

nä*fte 3afer einreiefet.

art. 5. ©r überwa*t baS SnftmftionSforpS unb
wirb ft* angelegen fein laffen, barauf binjuwirfen,
baft bie einjelnen Snftruftoren ifere attgemeinen mi*
titäriftfeen Kenntniffe immer mefer erweitern unb in
ber prafttftfeet: Befäfetgung ju iferem Berufe ftetS

fortftfereiten.

ßu biefem Sefeuf unb um oötttge ®lel*mäftigfeit
in ber 3"ft"iftion ju erfealten, fatm cr, mit ©enefe*

migung beS Dberften ber Kaoatterie, refp. beS eibg.
SIRilitärbepartementS, baS 3nftruftorenforpS am an*
fange eineS 3nftrufttonSjafereS ju einem üier* bis
fe*Stägigen SorfurS einberufen.

art. 6. Ueber Seränberungen im Beftanb beS

3nftruftorenforpS, fowie über atte angelegenfeeiten,
bie biefeS Serfonal betreffen, feat er bem Dberften
ber Kaoatterie fein ®uta*ten unb bejügli*e antrage
oorjulegen.

art. 7. Ser Dberinftruftor füfert bie BcfolbungS*
fontrotte beS KaoaUerie=3nftruftionSperfonaleS unb
fefct ft* bieSfattS mit bem eibgen. DberfriegSfom*
miffariat in birefte Serbinbung.

art. 8. Ser Dberinftruftor entwirft alljäferli*
im SBintermonat ju fanben beS Dberften ber Ra*
üatterle ben tyian jur geftfefcung ber S*ulen fein*

ft*tli* Beftanb, fowie ßeit unb Drt ber abfeat*

tung fürS folgenbe 3afer.
Bon ber ©rnennung ber Kommanbanten ber SBie*

berfeolungSfurfe unb äfenli*cn Berfügungen wirb
ifem üom Dberften ber Kaoatterie Kenntnift gegeben.

art. 9. ©r entwirft bie Unterrt*tSplane für bie

oerftfeiebenen Unterrt*tSfurfe unb unterbreitet fte bem

Dberften ber Kaoatterie ju fanben beS f*weijeri=
ftfeen SRilitärbepartementS.

art. 10. Sie Beri*te ber üon ifem geleiteten

S*ulen oerfaftt er felbft am S*luffe beS betreffen*
ben KurfeS; bie ber übrigen S*ulen unb SBieber*

feotungSfurfe werben ifem ftetS jur ©inft*t oorgelegt,

um barauS feinft*ttl* beS ©angeS ber 3nftrwftio«,
ber SiSjiplin jc. bie nötfeige Kenntnift j« nefemen.

art. 11. Ser Dberinftruftor ber Kaoatterie ma*t
ft* jur befonbem aufgäbe, be« Unterri*t «nb bie

taftiftfee auSbilbung ber Kaoatterie in atten SRi**

tungen ju forbern.
©r wirb bafeer jwedmäftige Serbefferungen in ber

©inri*tung ber Snftruftion überfeaupt, in ber Sn*
ftmftionSmetfeobe, in ber Bewaffnung unb auSrü*
ftung ber Sruppe u. f. w. ftetS im äuge befealten

«nb feine bieftfättigen Sorf*läge bem Dberften ber
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dcr Ockvnomie i» dicser Beziehung bis jetzt wenig
oder gar nichts geschehen.

Von grobem Nutzen würde eine militärische Hochschule

scin, um jenen, welche sich zu Oberinstruktoren,

Gcneralstabsvffiztercn gründlich ausbilden nnd zu
hohern Chargen befähigen wollen, Gelegenheit zu
gcbcn, sich die nöthige» Kenntnisse zu erwerben.
Allerdings würde dicscs bedeutende Mittel erfordern,
doch würdc auch der Nutzen sehr groß sein.

Zum Mindesten ließe es sich durch Errichtung
eines Lehrstuhls der Kricgswissenschaft an dem

Polytechnikum (oder der Universität) sehr viel Nützliches
und mit verhältiiißmäßig geringen Opfern erzielen.

Hier könnte Stratcgic, Taktik, Organisation, Mi-
litärgeographie, Kriegsgeschichte, Artilleriewissenschaften,

Feld- und permanente Befestigung, Pionierdienst

Militärverwaltung, Militärstrafrechtövflege,
Militärmedizinalwcsen, Generalstabs-Wissenschaften,
Terrainlehre, Waffcnlchrc u. f. w. gelehrt werden.

Jeder Schweizer, der die Hochschule besucht, sollte

verpflichtet sein, von diesen Vorlesungen jene zu
besuchen, welche Gegenstände behandeln, welche für die

Militärstelle, die er später anstrebt, nothwendig oder

nützlich erscheinen.

(Fortsetzung folgt.)

Inftr»Ktion für den VberinftruKtor der

Kavallerie.

(Vom 25. Hornung 1866.)

Das eidgenössische Militärdepartement hat in Folge
der ihm vom schweiz. Bundesrathe unterm 16.

Hornung 1866 ertheilten Vollmacht nachstehende

Instruktion erlassen:

Art. 1. Der Oberinstruktor der Kavallerie steht

unmittelbar unter dem eidgen. Obersten der Kaval
lerie, und empfängt von diesem alle auf seinen

Geschäftskreis bezüglichen Weisungen und Befehle.
Art. 2. Derselbe leitet und beaufsichtigt den

Unterricht, den Dienst und die Disziplin der Kavab
lericwaffe und richtet dabei fein besonderes Augen
merk auf die genaue Beobachtung der bestehenden

Reglemente, auf möglichste Einhaltung der betreffen
den Büdgetanfätze; ferner auf gute Pflege und mög
lichste Schonung der Pferde im Interesse der Ver
waltung.

Art. 3. Der Unterricht der Offiziersaspiranten
H. Klasse liegt dem Oberinstruktor besonders ob

ebenso steht er etwaigen besondern Offizterskursen
(mit Ausnahme des Offizierskurses in Thun) und
der Unteroffiziersschule direkt vor.

Im Uebrigen leitet er die wichtigsten Kavallerie
Rekrutenschulen, so weit thunlich, in Person und
überwacht indirekt den Unterricht auf den übrige

Waffenplätzen (Rekrutenschulen und größcrn Wie-
derholungskurscn) je nach Erforderniß durch Besuch

dieser Kurse oder durch Einsicht der Tagesbefehle,
Rapporte zc. und daherige Weisungen an die Schul-
kommandanten. Hiezu hat er jedoch die Ermächtigung

des Obersten der Kavallerie einzuholen, der

darüber an das eidgcn. Militärdcpartement rcfcrirt.
Art. 4. Er ist Vorgesetzter des Jnstruktionskvrps

der Kavallerie und besorgt dessen gehörige Verthei-
ung auf die Jnstruktionsplätze, zu wclchcm Behufc

er alljährlich im Wiutermonat dem Obersten der
Kavallerie einen Vorschlag für die Vertheilung für das

nächste Jahr einreicht.

Art. 5. Er überwacht das Jnstruktionskorps und
wird sich angelegen fein lassen, darauf hinzuwirken,
daß die einzelnen Jnstruktoren ihre allgemeinen
militärischen Kenntnisse immer mehr erweitern nnd in
der praktischen Befähigung zu ihrem Berufe stets

ortschreiten.

Zu dicscm Bchuf und um völlige Gleichmäßigkeit
m der Instruktion zu erhalten, kann cr, mit Gcneh-
migung des Obersten der Kavallerie, resp, des eidg.

Militärdepartements, das Jnstruktorenkorps am
Anfange eines Jnstruktionsjahres zu einem vier- bis
echstägigen Vorkurs einberufen.

Art. 6. Ueber Veränderungen im Bestand des

Jnstruktorenkorps, sowie über alle Angelegenheiten,
die dieses Personal betreffen, hat er dem Obersten
der Kavallerie sein Gutachten und bezügliche Anträge
vorzulegen.

Art. 7. Der Oberinstruktor führt die Besoldungskontrolle

des Kavallerie-Jnstruktionspersonales und
fetzt sich diesfalls mit dem eidgen. OberkriegSkom-
missariat in direkte Verbindung.

Art. 8. Der Oberinstruktor entwirft alljährlich
im Wintermonat zu Handen des Obersten der
Kavallerie den Plan zur Festsetzung der Schulen
hinsichtlich Bestand, sowie Zeit und Ort der Abhaltung

fürs folgende Jahr.
Von der Ernennung der Kommandanten der

Wiederholungskurfe und ähnlichen Verfügungen wird
ihm vom Obersten der Kavallerie Kenntniß gegeben.

Art. 9. Er entwirft die Unterrichtsplane für die

verfchiedenen Unterrichtskurse und unterbreitet sie dem

Obersten der Kavallerie zu Handen des schweizerischen

Milttärdepartements.
Art. 10. Die Berichte der von ihm geleiteten

Schulen verfaßt er selbst am Schlusse deö betreffenden

Kurses; die der übrigen Schulen und
Wiederholungskurse werden ihm stets zur Einsicht vorgelegt,

um daraus hinsichtlich deS Ganges der Instruktiv«,
der Disziplin u. die nöthige Kenntniß zu nehmen.

Art. 11. Der Oberinstruktor der Kavallerie macht

sich zur besondern Aufgabe, den Unterricht und die

taktische Ausbildung der Kavallerie in allen

Richtungen zu fördern.
Er wird daher zweckmäßige Verbesserungen in der

Einrichtung der Instruktion überhaupt, in der Jn-
struktionsmethode, in der Bewaffnung und Ausrüstung

der Truppe u. s. w. stets im Auge behalten

und seine dicßfälligen Vorschläge dem Obersten der
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